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Das Wichtigste vorneweg: Ein Nein 
am 17. Mai bedeutet lediglich, dass Bun-
desrat und Parlament die Gesetzesvor-
lage überarbeiten müssen. Wer künftig 
einen biometrischen Pass braucht oder 
will, kann diesen weiterhin erhalten. 
Mit einem Nein behalten wir aber die 
Wahlfreiheit. Wir sorgen dafür, dass wir 
künftig auch eine ID-Karte ohne biomet-
rische Daten beantragen können. Zudem 
verhindern wir, dass unsere biometri-
schen Daten in einer überfl üssigen zent-
ralen Datenbank gespeichert werden.

Ungebrochener Glaube 
an die Technik
Im Jahre 2003 führte die Schweiz 

den maschinenlesbaren Reisepass ein. 
2006 folgte – auf Druck der USA – der 
«biometrische Pass» mit einem digitali-
sierten und elektronisch gespeicherten 
Gesichtsbild (E-Pass). Neu soll der Pass 
neben dem digitalisierten Gesichtsbild 
auch zwei digitalisierte Fingerabdrücke 
enthalten. Die Daten würden auf einem 
RFID-Chip gespeichert, einer kleinen 
«elektronischen Wanze» (Radio Fre-
quency Identifi cation Tag, das Auslesen 
erfolgt «auf Distanz», mittels elektroma-
gnetischer Wellen).

Digitale biometrische Daten werden 
seit dem 11. September 2001 als wahre 
«Wunderwaffe gegen alles Böse» ange-
priesen. Zum Einsatz kommen sie aber 
längst nicht nur im «Kampf gegen den 
Terrorismus»: Migrant/-innen werden in 
der europaweiten Fingerabdruck-Datei 
EURODAC erfasst und am Flughafen 
wird ihr Gesicht automatisch elektro-
nisch gespeichert; die Gesichter von 
Stadionbesucher/-innen werden bio-
metrisch vermessen und die Daten mit 
«Hooligan-Datenbanken» verglichen. 

Als Hauptargument wird angeführt, 
die Sicherheit der Gesellschaft könne 
mithilfe biometrischer Daten erhöht wer-
den. Dahinter steht 
der ungebrochene 
Glaube daran, dass 
Probleme mit techni-
schen Mitteln gelöst 
werden könnten. Da-
bei wird meist über-
sehen, dass techni-
sche Mittel Probleme 
meist nur verschie-
ben und neue ent-
stehen lassen. Auch 
der «biometrische 
Pass» ist keineswegs 
«fälschungssicher», 
wie oft behauptet wird. Er bringt aber 
neue Probleme mit sich, etwa die Frage, 
wie das unberechtigte Auslesen (und der 
Missbrauch) der auf dem RFID-Chip 
gespeicherten Daten verhindert werden 
könne.

Handfeste Interessen
Mit der ansteigenden Verunsiche-

rung in der Gesellschaft sind auch die 
Umsätze der Sicherheitsindustrie ge-
stiegen. Sie verspricht einfache techni-
sche Lösungen für komplexe Probleme. 
Es ist kein Zufall, dass das Ja-Komitee 
für seinen Abstimmungskampf zur 

aktuellen Abstim-
mungsvorlage von 
Wirtschaftsverbän-
den und Firmen wie 
Orell Füssli oder 
Trüb AG kräftig un-
terstützt wird. Orell 
Füssli ist der Gene-
ralunternehmer für 
den Schweizer Pass 
und Trüb AG stellt 
bereits für andere 
Staaten biometrische  
Dokumente her.

Zentrale Datenbank: 
 Unnötig und gefährlich 

Bundesrat und Parlament argumen-
tieren, der biometrische Pass müsse auf 
Druck der USA und der EU («Schengen-
Besitzstand») eingeführt werden. Eine 

zentrale Datenbank, in welcher alle 
biometrischen Daten während zwanzig 
Jahren (!) gespeichert werden, sei gegen 
Passfälschungen und für den Abgleich an 
der Grenzkontrolle zwingend notwendig. 
Eine zentrale Datenbank wird aber weder 
von den USA noch von der EU verlangt 
und ist auch nicht nötig, um die Echtheit 
der Reisedokumente zu prüfen. Deutsch-
land hat sich kürzlich defi nitiv gegen eine 
solche Datenbank entschieden. 

Gemäss Bundesbeschluss soll der 
Bundesrat allein bestimmen können, wer 
Zugriff auf die Einträge in der zentralen 
Datenbank haben darf: Staatliche Behör-
den im In- und Ausland, Transportunter-
nehmen, Flughafenbetreiber oder andere 
«geeignete Stellen». Dass die Versuchung 
immer grösser wird, nicht nur zur Auf-
klärung von Straftaten auf diese Daten 
zurückzugreifen, ist selbstverständlich. 
Je nach politischen Ereignissen (oder 
Druck von aussen) könnte der Bundesrat 
diesen Zugriff ohne weiteres ausweiten. 
Weil «umfassende Datenbanken nach al-
ler Erfahrung Begehrlichkeiten wecken» 
unterstützt auch die Redaktion der Neu-
en Zürcher Zeitung NZZ die Nein-Parole 
für die Abstimmung vom 17. Mai.

Sonderregelung mit der 
EU ist durchaus möglich
Es ist zwar richtig, dass die Schweiz 

mit dem Beitritt zum Schengen-Abkom-
men verpfl ichtet ist, ab 2010 nur noch 
biometrische Pässe auszustellen. Wäh-
rend der Abstimmungskampagne über 
den «Beitritt zu Schengen» (2005) betonte 
der Bundesrat aber regelmässig, dass die 
Schweiz selbstverständlich nicht unmit-
telbar gezwungen sei, sämtliche Neue-
rungen des Schengen-Besitzstandes 
ohne weiteres zu übernehmen. Bei ei-
nem Nein des Parlaments oder bei einem 
Volksnein zu einer einzelnen Vorlage sei 
jeweils neu zu verhandeln. Genau das 
muss und kann der Bundesrat tun, wenn 
sich das Volk am 17. Mai 2009 für eine 
Wahlfreiheit beim Pass ausspricht. 

Biometriefreie 
Identitätskarten
Anders als bei den Pässen ist die 

Form der ID ausschliesslich Angele-
genheit der einzelnen EU-, beziehungs-
weise der Schengen-Mitgliedstaaten. Die 
EU hat keine Kompetenzen den Staaten 
vorzuschreiben, welche Art von ID-Kar-
ten (mit oder ohne digitale biometrische 

REISEN OHNE 

FICHIERUNGSZWANG!

Am 17. Mai wird in der Schweiz über die «Übernahme der Verordnung über biomet-

rische Pässe und Reisedokumente» abgestimmt. Wer nicht zur gläsernen Bürgerin 

und zum gläsernen Bürger werden will, sollte Nein stimmen.

Auf dem Stimmzettel wird Ihnen

 die folgende Frage präsentiert:

«Wollen Sie den Bundesbeschluss 
über die Genehmigung und die Umset-
zung des Notenaustauschs zwischen 
der Schweiz und der Europäischen Ge-
meinschaft betreffend die Übernahme 
der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 über 
biometrische Pässe und Reisedokumen-
te (Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands) annehmen?»

Wenn Sie mit Nein antworten, ver-
hindern sie eine zentrale Datenbank und 
Identitätskarten mit RFID-Chip.

NEIN ZUR 

GAMMA- 

DATENBANK!

DIE VORLAGE 

IM ORIGINAL-

TON

Mit einem Nein 
behalten wir 
die Wahlfreiheit. 
Wer einen biome-
trischen Pass will, 
kann einen 
solchen erhalten.

Wer rund um Sportveranstaltungen 
«schleglet» und  verurteilt wird, landet 
im Strafregister. «Gewaltbereite» Fuss-
ballfans werden in der nationalen Da-
tenbank «Hoogan» registriert. Die Stadt 
Zürich will mehr. In der Datenbank 
«Gamma» sollen Personen registriert 
werden, denen man nachsagt, sie wür-
den «Gewalt suchen». So hat der Zürcher 
Gemeinderat am 1. April 2009 (kein 
Scherz) beschlossen.

Mehr als ein Drittel der Parlamen-
tarier/-innen wollen das nicht. Weil sie 
ein Behördenreferendum unterzeich-
net haben darf Gamma (offi ziell) nur 
eingeführt werden, wenn die Zürcher 
Bevölkerung Ja sagen sollte zu den Zu-
schauerfi chen. Die Abstimmung fi ndet 
wahrscheinlich im September statt. Wer 
mithelfen will, Gamma zu verhindern, 
kann heute schon den Aufruf gegen die 
Zuschauerfi chen unterzeichnen. Man 
kann auch dem für einmal wirklich 
überparteilichen Komitee beitreten. 

dies und noch weiters unter 

www.zuschauerfi chen-nein.ch

Daten) sie ausstellen wollen. Es gibt also 
keinen Grund, weshalb es künftig in der 
Schweiz nur noch ID-Karten mit biome-
trischen Daten geben soll.

Im Vorfeld der Abstimmung betonen 
die Befürworter, dass ID-Karten «bis auf 
weiteres» ohne biometrische Daten aus-
gestellt werden könnten. Dies ist trüge-
risch, denn gemäss Gesetz wird der Bun-
desrat künftig per Verordnung alleine 
entscheiden können, ob und wann auch 
ID-Karten nur noch mit RFID-Chips und 
also mit digitalen biometrischen Daten 
ausgestellt werden.

Reisefreiheit auch ohne
biometrischen Pass
Wer für weniger als 90 Tage in die 

USA reisen will, braucht keinen biome-
trischen Pass. Bei längeren Aufenthalten 
ist auch mit einem biometrischen Pass 
zwingend ein Visum nötig. Zudem müs-
sen alle, die ohne Visum in die USA ein-
reisen, spätestens drei Tage vor Abreise 
per Internet eine Reise-Erlaubnis bean-
tragen (elektronisches Reisegenehmi-
gungs-System ESTA). Unabhängig von 
der Art des Passes (ob mit oder ohne bio-
metrische Daten) entscheiden die USA 
dann, wem sie die Einreise gestatten und 
wem nicht. 

Mit einem einfachen Nein
ein klares Zeichen setzen!
Der 17. Mai bietet Gelegenheit, den 

zunehmenden Kontroll- und Überwa-
chungsmechanismen einen Riegel zu 
schieben. Die gesetzlich garantierte 
Wahlfreiheit für einen Pass und eine ID 
mit oder ohne biometrische Daten und 
die endgültige Verhinderung einer zen-
tralen Datenbank sind bescheidene aber 
wichtige Schritte, um den Fichierungs-
wahn zu bremsen.

Christoph Müller und 

Catherine Weber, 

www.grundrechte.ch
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